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Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

17.01.2022

Norm

AWG 2002 §1 Abs3

AWG 2002 §2

AWG 2002 §37 Abs1

AWG 2002 §73

Rechtssatz

Ein Unternehmer, der die Sachherrschaft über eine Deponie, iSd § 2 Abs 7 Z 4 AWG, aufgrund seines Eigentumsrechtes

ausübt und diese auf eigene Rechnung führt, um aus dieser Tätigkeit einen wirtschaftlichen Vorteil zu ziehen, und über

die Aufnahme von Abfällen oder anderen Materialien in der Deponie entscheidet, ist als Betreiber der Deponie

anzusehen.
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